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Sowohl die ,Menschenrechte' wie die 
. achhallige Entwicklung· haben s ich 
in den globalen politisch-moralischen 
Diskursen eine Schlüsselstellung erobert. 
Beiden Ansätzen ist die Einsicht i·n die 

1otwendigkeit aufgeklärter ltnd mündi­
ger Bürgerinnen zur Verwirklichung ih­
rer Ziele gemeinsam wie auch die Hoch­
schätzung von Bildung als Königsweg 
d iesen Wandels. Trotz konzeptione ller 
. ähe und politischer Komplementarität 
zwischen den Menschenrechten und der 
1'\achhaltigen Entwicklung erfahren wir 
bei den Anbietern der Menschenrechts­
bildung ( MRB) und der Bildung mr 
nachhaltige Entwicklung (B E) nur we­
nig Kooperation(sbereitschaft). Behin­
dert wird die Zusammenarbeit v.a durch 
Unsicherheit über Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede zwischen den Menschen-
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rechten und der Nachhaltigen Entwick­
lung. Die folgenden Ausführungen wer­
den sowohl einige markante Unter­
schiede als auch vielfiiltige, oft unter­
belichtete Gemeinsamkeiten zwischen 
den .\1enschenrechten und der Nachhal­
tigen Entwicklung heraus arbeiten, um 
dadurch gemeinsame Handlungsspiel­
räume für die Bildner zu markieren. 

Zw ei unt ersch iedliche 
Schutz-Reakt ionen 

.\1enschenrechte wie die Nachhaltige 
Entwicklung sind als Schutz-Reaktio­
nen auf Bedrohungserfahrungen ent­
standen. Menschenrechte sollen die Men­
schen vor Fremdbestimmung und Dis­
kriminierung schützen. Zwei Prinzipien 
haben den jahrhunderte langen Ent­
wicklungsprozess der Menschenrechte 
bestimmt: Jndividuelle Selbstbestim­
mung und Nicht-Diskriminierung. Die 
epochalen Unrechtserfahnmgen des Na­
tionalsozialismus haben 1948 mit der 
Verabschiedung der Allgemeinen Er­
klärung der Menschenrechte zum Durch­
bruch des internati·onalen Menschen­
rechtsschutzsystems geführt. 

Auch die Nachhaltige Entwicklung 
ist a ls e.ine Schutz-Reaktion zu verste­
hen. Sie reagiert primär - so is1 zumin­
dest (noch) ihre vorherrschende Selbst­
darstellung und Wahmehmung in der Öf­
fentJ:ichkeit - auf die Bedrohung von 
Natur und Umwell durch d ie globale 
ökologische Krise. Wegweisend defi­
nierte 1987 das Abschlussdokument der 
UN-Weltkommission fti1· Umwelt und 
Entwicklung ,.Unsere gemeinsame Zu­
kunfl ... auch als Bnmdtland-Bericht be­
kannt geworden. die netle Leitidee: .,Sus­
tainable devclopment is developme nt 
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that meets the needs ofthe present w ith­
out compromising the ability of future 
generations to meet their own needs." 
(WCED 1987, S. 43) 

Nachhaltige Entwicklung bedeutet al­
so, dass die heutige Generationen Ver­
antwornmg übernehmen fiir die zukünf­
tigen. Mit dieser Zielsetzung unterschei­
det sich das Konzept der Nachlu1ltigen 
Entwicklung deutlich von den Men­
schenrechten. Denn auch dort, wo der 
globale Menschenrechtsdiskurs UJmvelt­
und Klimaschutz in ihrer Bedeutung fiir 
den Schutz wichtiger Menschenrechte 
(Leben. ahrung, Wasser) entdeck hat. 
und e in Menschenrecht aufsaubere Um­
welt anstrebt, dominiert ein klarer Ge­
genwartsfokus. Mettsehenrechtlicher 
Schutz umfasst nicht die Verantwortung 
ftir künftige Generationen. sondem re­
tlektiert die Jnteressen der heutigen Ge­
nerationen, zu Lebzeiten vor den gröb­
sten Umweltschäden geschützt zu wer­
den. 

Zw ei sich treff ende Strategien 

Wenn man s ich jedoch die Entste­
hungsgeschichte des Konzepts der Nach­
haltigen Entwicklung vergegenwärtigt, 
dann kann man zeigen. dass die Idee der 
Nachhaltigkeil nicht nur eine zukunft­
sorientierte, generationenübergreifende 
Sicht auf die globalen ökologischen Pro­
bleme bietet, sondern dass die Zusam­
menfiihrung umwelt- und entwicklungs­
politischer Ziele und Strategien zu einer 
mebrdimensionalen Kritik der ßaJTieren 
menschlicher Entwicklung fi.ihrt. [m Mit­
telpunkt steht die die Kritik an der Ar­
mut in den Entwicklungsländern. AmlUt 
wird vommgig auf den Entwicklungs­
graben zwischen Jndustrie- und Ent­
wicklungsländern zurückgeführt, der 
aber nicht durch eine das Entwick­
lungsmodell der lndusu·ieländer nach­
ahmende, sondern durch e ine nachhal­
tige Enl\.vicklung überwunden werden 
soll. Das Prinzip der Gerechtigkeit zwi­
schen den Generationen soll ebenso auch 
innerhalb einer Generation Anwendung 
finden. 

Nach Rio wurde die integrative Per­
spektive der Nachhaltigen Entwicklung 
diskursprägend im .. Drei -Säulen-Mo­
dell" auf den Begriff gebracht. Danac h 
besteht Nachhaltige Entwicklung sowohl 
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aus einer ökologischen wie auch aus ei­
ner Säule wittschalllidtt:r und sozialer 

achhaltigkeit. Die Gleichwertigkeit 
der drei Säulen ist aber unter den Ver­
tretern einer Nachhaltigen Entwicklung 
national wie international umstritten. 

Es ist aber eben dieses Drei- Säulen­
Modell, das die ~achhaltigc Entwicklung 
nicht auf ein ökologisches Projekt redu­
ziert. das vieleAndockstellen an die Men­
schenrechte aufweist. Denn die Men­
schenrechte haben sich in ihrer Entwick­
lung in drei Generationen ausdifferenziert. 
Die Generation der politisch-bürgerlichen, 
die Generalion der wirtschaftlichen, so­
zialen und kulturellen und die Generati­
on der Solidarrechtc. Auf dem Hinter­
gnmd der ideologischen Blockauseinan­
dersetzungen zwischen Kapitalismus und 
Staatc;so/ialic;mus gab es jaboehntelang 
eine Debatte über die Zweitrnngigkeit der 
Menschenrechte der zweiten Generation. 
Die Verabschiedung einer rechllich nicht 
bindenden UN- Erklärung zum Recht auf 
Entwicklung 1986 teilte einen Kompro­
miss zwischen den erstarkenden .,not yet 
developed countrie:"'' und den Industrie­
ländern dar. Erst seit der Wiencr Welt­
menschenrechtskonferenz 1993 und dem 
dort verabschiedeten Diktum der Un­
teilbarkeit kam es aber zu einer Trend­
wende und zur anhaltenden und längst 
noch nicht abgeschlossenen Aufwertung 
bislang vemachläs~igter oder ausge­
l:,Jf'Cnzter wirtscbafilichcr, sozialer und kul­
tureller Menschenrechte und damit auch 
zu einer systemati chen H im' endungder 
Menschenrechtspolitik zu Fragen der Ent­
wicklung und der AmlUtsbekämpfung. 

Wäre die Entwicklung eines Men­
schenrechts auf >Jachhaltige t.ntwick­
luog eine Lösung flir das künftige wech­
selseitige Verhältnis? Wahrscheinlich ist 
dies politisch nicht durchsetzbar, gleich­
wohl Ia scn sich bereits jetzt die vielen 
entwicklungsrele\ anten Men!>ehenrechte 
(z. B. Nahrung, Ge:"undheil. Bildung) 
nutzen. um auch die Nachhaltige Ent­
wicklung menschenrechtlich LU stärken. 

Im Zusammenhang dieser Gemein­
samkeit gilt es noch auf eine" eitere sich 
herausbildende Gerneinsamkeit hinzu­
weisen: Es ist dies die Entdeckung der 
.. üntcrnchmen·' als wichtige Akteure 
menschenrechtlicher und nachhaltiger 
Entwicklung. Utller::.ehicdliche Model­
le d\:r untemehmerischen Corporate So­

cial Re. ponsibility werden diskutiert 
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und teilweise auch praktiziert. Darüber 
hinaus werden aber auch Forderungen 
nach verbindlichen menschenrechtli­
ehen Verpflichtungen fiir Unternehmen 
laut. die dann auch extern überprüft wer­
den können und deren Nicht-Befolgung 
sanktioniert werden kann. Mit ähnlicher 
Orientierung werden Modelle unter­
nchmerischcr Verantwortung für 1'\ach­
haltige Entwicklung erarbeitet (INEF 
20 I 0-20 12). 

Durch Bildung zum Wandel 

Aus der skizzierten Komplexität und 
Kontro",ersität der Menschenrechte und 
der Nachhaltigen Entwicklung können 
wir zunächst einmal folgern: Men­
schenrechte und ~achhnltigc Entwick­
lung müssen gelernt werden (Fritzsche 
20 12). Weder reichen natürliche Talen­
te noch alltägliche Oricntierungcn aus, 
um sich zu Recht zu finden oder seine 
Rechte einfordern zu können oder auch 
seine Verantwortlichkeiten wahrzuneh­
men. Bildung ist fiir die Umsetzung und 
für die Entwicklung der Menschenrechte 
wie für die Nachhaltige Entwicklung 
unverzichtbar! SeideAnsätze haben im 
Rahmen der jewei ligen UN-Dekaden 
wichtige internationale und nationale 
Unterstützung erhalten und sind mitt­
letweile weit mehr ab eine Vision. (Fritz­
sche 2012, Rode/Micheisen 20 12) 

Beide Bildungsansätze sind kon­
frontiert mit den je eigenen Kontro' er­
sen ilrrer Gegcnstandsbcreiche. Eine Fol­
ge ist. dass MRB und BNE oft nur als 
..halbierte" oder eindimensionale Bil­
dung prakti1icrt werden: So wie e in 
der MRB oft zur Vernnchlässigung der 
zweiten und dritten Generation der Men­
schenrechte kommt und die bürgerlich­
politischen Menschenrechte im Zentrum 
der Bildungsnngebote stehen. so zeigt 
ich auch bei der B E - beispielswei­
e bei der Auszeichnung erfolgreicher 

Dekade-Projekte in Deutschland dass 
die ökologische Säule bevorzugt be­
handelt wird. 

In stärkerem Ausmuß als in der MRB 
ist die Kontroversität in der ß'\;E noch 
dadurch bedingt, das~. die B ·E ein Zu-
nrnmenschluss von zwei vorher unab­

hängigen Rildungsansät7en ist. Ähnlich 
\\ ie die l achhultige Entwicklung aus 
einem Zusammenschlu~~ der Bereiche 

Umwelt und Entwicklung entstand, so 
ist auch die B E aus einer Zusammen­
führung der Umweltbildung und dem 
Globalen Lernen hervorgegangen. Wäh­
rend die Umweltbildung auf einen vcr­
anrwortungsvollen und zukunftsf<ihigcn 
Umgang mit der Umwelt fokussiert. 
rückt das Globale Lernen die räumliche 
und politische Dimension der Globali­
s icrung ins Zentrum wie auch die der 
sozialen Gerechtigkeit. lrn globalen Ler­
nen ist eine Orientierung 7urnindest am 
Wertehorizont der Menschenrechte im­
mer schon gegeben gewesen. 

Im Unter.,chicd zu den parallelen An­
sät7en innerhalb der BNE sehe ich bei 
der MRB eher eine Ausdifferenzierung 
und ergänzende Entwicklung von An­
~ätzen. die in der M RB bereits angelegt. 
aber nicht vc.:tl idl oder anders akzentu­
iert behandelt werden wie beispielsweise 
bei der Interkulturellen Bildung und der 
. Education for Democratic Citizcnship'. 
Gleichwohl ist auch die M RB nicht aus 
dem Nichts entstanden und hat starke 
Wur?eln - zumindest in Deutschland 
in der politischen Bildung und hat aus 
dieser .. Tradition·• auch crtteblichc Über­
schneidungen 7um Globalen Lernen, das 
ja ebenfalls hier seine Ursprünge hat 
(Mocgling/OverwieniSachs 201 0). 

ln der Vielfalt kontroverser Scbwer­
punl..te aufbeiden Seiten liegt ein noch 
ungenutztes Potenzial, diejenigen The­
men und Problerne gemeinsam aufzu­
greifen. für die es sowohl im Rahmen 
der Menschenrechte wie der Jl\achhal­
tigen Fntwicklung Lösungsangebote 
gibt Die Menschenrechte und die Nach­
hnltigc Enm icklung erkennen unter der 
Perspektive .menschlicher Entwicklung' 
gleiche globale l lerausforderungen und 
kritisieren gleiche Verletzlichkeiten und 
Missstände. Gerade die vergleichswei­
se noch zweitrangig behandelten The­
men und Problemfelder der wirtschaft­
lichen und soziulcn Menschenrechte und 
der sozialen Gerechtigkeit finden in bei­
den Bildungsangeboten wichtige Paral­
lelen und Ergän7ungen. 

eben der Betonung von Gemein­
samkeiten gehört es aber auch zur Auf­
gabe von M RB und BNE Unterschiede 
in den Konzeptionen transparent zu ma­
chen zu (er)klärcn. Während die 1\:ach­
haltige Entwicklung ihre Analysen und 
Kritik entlang der Schlü~selbegritTe 
Grundbedürfni c. Gercchugkeit und 
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Verantwommg entfaltet. sind die orien­
tierenden Begriffe der Menschenrechte : 
Grundwertc, gleiche Würde und Be­
rechtigung! Diese Differenz besagt nicht. 
dass einer der Ansätze diese Beg1iffc ex­
klusiv besetzt hätte, aber ihr Stellenwert 
ist in den jeweiligen Ansätzen sehr \'Cf­

schieden. Welchen Unterschied macht 
es für die Kritik der Verhältnisse und 
Verhaltensweisen. mit '' eieher konzep­
tionellen Brille man oufsie schaut? Ge­
rade eine Bildung der Bildner muss die 
Gründe und die Folgen dieser Differenz 
thematisieren. 

Die MRB und Bl\E richten sich so­
wohl an Schüler oder .,den normalen 
Bürger'· als auch in einer entwickelten 
Variante an die Lehrpersonen. die MRß 
oder B~E anbieten: Gerade sie benöti­
gen besondere Kompetenzen. um erfol­
greich zur menscbenrcchtlichen und zur 
nachhaltigkeilsorientierten Aufldänmg 
beitragen zu können. Bildung der Bild­
ner! Dies gehört zu den Desiderata der 
MRB wie der ß}.;E. ln besonderem Ma­
ße gilt es ftir diejenigen, die bereichsü­
bergreifend bilden und lernen wollen. ln 
diesem Sinne benötigen wir eine über­
greifende und integrierende Bildung. 

Ich möchte abschließend sechs Per­
spektiven hervorheben, die MRB und 
BNE - über ihre thematischen Über­
schneidungen hinaus - in bc ondcrcr 
Weise miteinander teilen und die einen 
Gedanken- und Erfahrungsaustausch na­
he legen. 
I . Eine grundlegende Gemeinsamkeit 

i st. dass sowohl die NfRB wie die 
BN E aufdem Menschenrecht aufß il­
dung basieren. 

2. Eine gemeinsame Perspekti\'e von 
MRB und B, E ist ihre g lobale Ori­
entierung. ihr Anspruch global ancr­
kennungsfahige Schutzinstrumente 
bereit zu ~teilen. um unterschiedli­
chen globalen Bedrohungen zu be­
gegnen. Gleichzeitig sind sie kon­
frontiert mit regionalen und lokalen 
Besonderheiten. ßcide Ansätze agie­
ren in der Spannung von globalen und 
lokalen Werten und Nonnen! 

3. Eine weitere gemein&ame Perspektive 
i 1 ihr klilischer Impetus: F.s geht je­
weils um die Analysc(f<ihigkeit) und 
die Kritik(fähigkeit) von Verhältnis­
sen und Verhaltensweisen. durch die 
'vlenschcnrechte \'Crletzt und ~ach­

haltige Entwicklung verhindert \\~r-
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den. Es geht um die Entwicklung von 
Gestaltungskompetenzen des Wandels. 

4 . Die kritische Orientierung von M R ß 
und BNE verweist auf eine weitere 
gemeinsame Dimension: die des Poli­
tischen. Zu den Bildungszielen ge­
hören nicht allein die Vermittlung von 
Normen und Standards. sondern auch 
die Aufl.:lärung über Interessen und 
Macht. die der Um~etzung und Ver­
wirklichung der Menschenrechte und 
von Nachhaltiger Entwicklung ent­
gegenstehen. Es geht deshalb SO\\ ohl 
um Empowennent der Verletzlichen. 
als auch um .. power control·' poten­
tieller Verletzer. Dieser Aspekt der 
Machtkritik wird oft ausgeblendet 
oder unterschätzt . MRB ist politische 
MRB und Bt Ei t politische BNE. 
Daraus folgt auch. dass Bildungszic­

lc. die allein auf individuelle Beiträ­
ge zur Überwindung von Menschen­
rechtsverletzungen oder Problemen 
nich-nachhaltiger Entwicklung ori­
entieren. zu kurz greifen. 

5. Dies fiihrt uns abschließend zur lel..:­
ten gemeinsamen Perspektive und 
Herausforderung \.Oll MRß und BNE: 
Angestrebt werden sowohl eine "Kul­
tur der Menschenrechte·' ( Fritzsche 
20 I 3) wie eine ,.Kultur der nachhal­
tigen Entwicklung··. Seide Ansätze 
Lielen auf mehr als auf die Förderung 
individuell Gebildeter' Ihr Ziel ist c!>. 
die Menschenrechte und die ach­
hahige Entwicklung im kollektiven 
Bewusstsein und in den ge~ellschafi­
lich getei lten Verhaltensbereitsch3f­
ten der MelbChen zu verankern. Erfor­
derlich sind sowohl eine dauerhafte 
Verankenmgen und gesellschatll ichc 
Verbreitung der Einstellungen wie 
auch das Zusammenspiel der unter­
schiedlich Engagierten. Nicht <1lle 
müssen alles wissen. wollen und kön­
nen, viele müssen jedoch so zusam­
men wirken (können). dass s ie in ihren 
gemeinsamen An::.trengungen die 
Menschenrechte und die Nachhalti­
ge Entwicklung tärkcn. 

6. Aufdem Wegde kulturellen Wandels 
werden die MRB wie die BNE aller­
dings auf viele gemeinsame Hinder­
nisse der dominanten .,wirtschaftlichen 
Kultur'· tretfen. O hne eine Auseinan­
derset:tUng mit und eine Veränderung 
der ,-orherrschenden ökonomischen 
D.::nk\.\ ci~e und Wdtsicht. wird weder 
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eine .,Kultur der Menschenrechte" 
noch eine ,.Kulwr der Nachhaltigkeit' · 
möglich sein. Ein kritisches Angebot 
ökonomischer Bildung ist auch des­
halb unverzichtbar geworden. 

MRB und ß:-.IE sind .. work in progress··. 
Sie &ind nicht auf das zu reduzieren. was 
in Lehrbüchern oder Deklarationen steht. 
MRB und BNE sind das. was die Bild­
ner. die Bildungspolitiker und die Ler­
ner daraus machen! Dies gilt au<.:h flir 
das Verhältnis von MRB und BNE. 
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Anmerkung 

Der Beitrag ist eine gekürzte und überar­
beitete Fassung meines Arikels: Zum Ver­
hältnis von Menschenrechtsbildung und 
Bildung für nachhaltige Entwicklung, in: 
ZEP, 1/2013, 3440) 
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